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I. Geänderter Antrag 
 

1. Es wird vorgeschlagen, die Änderung der Frage 4 wie folgt zu fassen (zu streichender Text 

durchgestrichen): 

„8.6.3, Prüfliste ADN 

Die Frage 4 erhält folgenden Wortlaut: 

„Sind geeignete Mittel gemäß 7.1.4.77 und 7.2.4.77 vorhanden, um das Schiff auch in 

Notfällen zu betreten oder zu verlassen?“. 

 

 

II. Ergänzende Begründung 
 

2. Der zitierte Unterabschnitt 7.1.4.77 ADN behandelt die Evakuierungsmittel beim Be- und 

Entladen von Trockengüterschiffen. Die Prüfliste in 8.6.3 ADN findet aber nur Anwendung beim 

Be- und Entladen von Tankschiffen. Die Erwähnung von 7.1.4.77 ADN ist also nicht zutreffend und 

irreführend. 

 

 

 

*** 

  

 1  Von der UN-ECE in Französisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25/INF.8 verteilt. 


